
kein Versorgungsinstitut ist und also ihrem Wesen 
entsprechend im Falle ihrer Auflösung nicht auf un
absehbare Zeit hin Nachwirkungen auf dem Gebiete 
der Unterhaltsgewährung erzeugen kann. Vielmehr 
geht das Gesetz davon aus, daß grundsätzlich mit der 
Auflösung der Ehe der gesamte Komplex ihrer Wir
kungen, a u c h  auf dem Gebiete des Unterhaltsrechts, 
zu bestehen aufhört. Für später etwa zu treffende Ent
scheidungen dieser Art können die Gründe, aus denen 
die Ehe geschieden worden ist, nicht mehr in Betracht 
kommen. Dies muß sich auch die Klägerin vor Augen 
halten, wenn sie den vom Verklagten gegen seine 
weitergehende Unterhaltspflicht erhobenen Einwendun
gen entgegenhält, er hätte ja nicht grundlos seine 
Familie zu verlassen brauchen.

Grundsätzlich ist jeder Mensch, auch die geschiedene 
Frau, verpflichtet, für seinen Lebensunterhalt selbst 
Sorge zu tragen. Der Charakter des § 13 EheVO ist 
diesem Grundsätze gegenüber der einer Ausnahme
bestimmung. Er will dem Ehegatten einer länger als 
ein Jahr bestehenden Ehe, der ganz oder teilweise 
außerstande ist, seinen Unterhalt nach der Scheidung 
aus eigenen Arbeitseinkünften zu bestreiten, für e i n e  
b e g r e n z t e  Z e i t  einen nach Möglichkeit gleichen 
Lebensstandard gewährleisten, wie er ihn vor der 
Scheidung der Ehe hatte, um sich mit den veränderten 
Verhältnissen abzufinden und möglichst in eine seinen 
bisherigen Lebensverhältnissen entsprechende wirt
schaftliche Selbständigkeit hineinzuwachsen (Urteil des 
Obersten Gerichts vom 21. Dezember 1956 — 1 Zz 
260/56 — OGZ Bd. 5, S. 62). Der hiernach unterhalts
berechtigte Ehegatte hat also die Pflicht, sich innerhalb 
des ihm im Urteil — das gleiche gilt auch für einen dem 
Grundsatz des § 13 EheVO entsprechenden Vergleich — 
zugemessenen Zeitraums ernstlich ,um einen eigenen, zu 
seinem Unterhalt ausreichenden Erwerb zu bemühen. 
Nur wenn ihm dies trotz Bemühens nicht gelingt, kann 
a u s n a h m s w e i s e  — wie das Gesetz ausdrücklich 
betont — die Fortzahlung des Unterhalts in Betracht 
kommen, wobei es aber auf die Berücksichtigung a l l e r  
Umstände des Falles und darauf ankommt, ob danach 
dem anderen Teile die weitere Unterhaltszahlung zuzu
muten ist. Wenn es nun auch grundsätzlich richtig ist, 
daß der geschiedene Ehegatte, wenn und soweit er 
unterhaltsberechtigt ist, weder dem Ehegatten der 
zweiten Ehe noch den daraus hervorgehenden Kindern 
im Rechte nachsteht, können dennoch, insbesondere der 
Höhe nach, die durch die Wiederverheiratung des ande
ren Teils bedingten Veränderungen seiner ökonomischen 
Lage nicht außer Betracht bleiben, denn auch sie fallen 
unter „alle“ nach § 14 EheVO zu berücksichtigenden 
Umstände.

Der Kassationsantrag rügt also mit Recht, daß die 
Klägerin zwar dargelegt habe, daß sich ihr Arbeits
einkommen seit Abschluß des Vergleichs nicht wesent
lich verändert habe, daß sie es jedoch unterlassen habe, 
aufzuzeigen, aus welchen Gründen sie sich in den seit 
der Scheidung vergangenen zwei Jahren keine Beschäfti
gung gesucht hat, die ihr trotz ihres beeinträchtigten 
Gesundheitszustandes ein höheres Einkommen gesichert 
hätte. Daß es dabei nicht auf allgemeine ökonomische 
Erwägungen, sondern auf die am Wohnort der Klägerin 
konkret gegebenen Umstände ankommt, bedarf keiner 
näheren Darlegung. Das Kreisgericht aber hätte diese 
Frage nicht außer acht lassen, sondern erkennen müssen, 
daß das von der Klägerin vorgelegte kreisärztliche 
Gutachten vom 13. Juni 1958 die Möglichkeit einer 
ganztägigen Beschäftigung der Klägerin nicht aus
schließt, sondern nur Arbeiten als unzumutbar ab
lehnt, die mit schwerem Heben und Tragen verbunden 
sind. Im Vordergrund standen dabei augenscheinlich 
verstärkte klimakterische Beschwerden der Klägerin. 
Diese aber sind in der Regel vorübergehender Natur. 
Hinzu kommt, daß es ohnehin der Lebenserfahrung ent
spricht, daß eine nur 50prozentige Erwerbsminderung, 
wie sie seinerzeit bei der Klägerin festgestellt worden 
ist, den Betreffenden keineswegs außerstande setzen 
muß, sich selbst zu unterhalten.

Unter Beachtung aller dieser Umstände käme also 
gegebenenfalls auch eine weitere zeitliche Begrenzung 
der Klagansprüche in Betracht.

Aber auch bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des 
Verklagten und ebenso auch bei der Frage der Zumut

barkeit weiterer Unterhaltsleistungen ist das Kreis
gericht seiner Aufgabe, den Sachverhalt erschöpfend zu 
klären, nicht im erforderlichen Maße gerecht geworden. 
Es ist zwar nicht zu beanstanden, wenn es dabei von 
dem in der Lohnbescheinigung bestätigten Grundgehalt 
des Verklagten ausgegangen ist. Wenn es dann aber 
nur ganz allgemein, ohne nähere Angabe der Beträge, 
auf eine Erhöhung der Einkünfte des Verklagten durch 
Normenübererfüllung und auf „die Zuschläge nach 
dem Gesetz vom 28. Mai 1958“ hinweist und sie von 
der Berücksichtigung zugunsten der Klägerin aus
schließt, so ist dazu zu bemerken:

Einkünfte aus einer Normenübererfüllung können 
bei Prüfung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsver
pflichteten nicht außer Betracht bleiben, da sie ja nicht 
auf einer individuellen Mehrleistung des Verpflichteten, 
sondern auf einer verbesserten Kollektivarbeit im Be
trieb beruhen und jedem daran Beteiligten zugute kom
men, ohne daß festgestellt werden könnte, in welchem 
Maße gerade er individuell an ihrer Erreichung be
teiligt war. So wie sie daher für den gemeinsamen 
Unterhalt der neuen Familie des Verpflichteten in Be
tracht kommen, können sie auch von einer Berücksich
tigung zugunsten der geschiedenen unterhaltsberechtig
ten Ehefrau nicht ausgeschlossen werden. Im vorliegen
den Falle ergibt sich daraus gegebenenfalls die Not
wendigkeit, über die regelmäßige Höhe dieser Ein
künfte konkrete Feststellungen zu treffen.

Anders läge die Sache allerdings grundsätzlich für 
die sich aus dem Gesetz über die Abschaffung der 
Lebensmittelkarten vom 28. Mai 1958 (GBl. I S. 413) 
und den dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen 
ergebenden Lohn- und Kindergeldzuschläge. Sie sind 
dazu bestimmt, die Löhne dem veränderten einheit
lichen, dem Stand der Arbeitsproduktivität und der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung entsprechenden Preis
niveau anzupassen, zugleich aber auch für alle Beschäf
tigten einen Anreiz zu erhöhten Anstrengungen zur 
Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne zu geben, und 
müssen daher, wenn diese Zwecke erreicht werden sol
len, dem individuellen Konsum Vorbehalten bleiben. 
Der Ausgleich dafür liegt im vorliegenden Falle darin, 
daß der Lohnzuschlag nach § 3 des Gesetzes, § 11 der 
LohnzuschlagsVO vom 28. Mai 1958 (GBl. I S. 417) auch 
der Klägerin zugute kommt, da auch in ihrer Person 
die dafür geltenden gesetzlichen Voraussetzungen — Be
stehen eines Arbeitsverhältnisses mit Halbtagsbeschäf
tigung und einem Bruttoverdienst unter 800,— DM mo
natlich — gegeben sind. Im übrigen aber dürften diese 
Beträge schon aus diesem Grunde und wegen ihrer 
Höhe im allgemeinen für die Beurteilung des vorliegen
den Falles schwerlich ausschlaggebend ins Gewicht 
fallen.

Was schließlich aber die Frage der Zumutbarkeit im 
Sinne des § 14 EheVO anbelangt, so können dabei Um
stände von Bedeutung werden, die außerhalb der eigent
lichen Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs — Be
dürftigkeit einerseits und Leistungsfähigkeit anderer
seits — liegen, dennoch aber nach den Anschauungen 
unserer Werktätigen Berücksichtigung verlangen, wie 
z. B. kurze Dauer, frühzeitiger Verfall oder geringer 
sittlicher Wert der Ehe, feindseliges Verhalten, Belei
digungen, Belästigungen durch den den Unterhalt Ver
langenden gegenüber dem Verpflichteten und seiner 
Familie u. dgl.

§§ 233, 234 ZPO.
Hat eine Prozeßpartei innerhalb der Berufungsfrist 

Antrag auf einstweilige Kostenbefreiung gestellt, so ist 
ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die 
Versäumung der Berufungsfrist zu gewähren, wenn über 
das Kostenbefreiungsgesuch erst nach Ablauf dieser 
Frist entschieden wird. Der Auffassung, daß die Partei 
verpflichtet gewesen sei, zugleich mit dem Antrag auf 
einstweilige Kostenbefreiung Berufung einzulegen, ist 
nicht beizutreten.

OG, Urt. vom 11. April 1960 - 1 ZzF 16/60.
Das Kreisgericht F. hat die Klage des Klägers auf Schei

dung seiner Ehe mit Urteil vom 4. Mai 1959 abgewiesen.
Dieses Urteil ist den Parteien mit entsprechender Rechts

mittelbelehrung im Termin am 4. Mai 1959 zugestellt worden. 
Mit Schreiben vom 20. Mai 1959, das den Eingangsstempel 
vom 25. Mai 1959 trägt, hat sich der Kläger an den Minister
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